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sezus Ihre Anfragevom 3. Februar 2020

Sehr █████ ███ █████

mit Schreiben vom 3. Februar 2020 beantragtenSie u.a. auf der Grundlagedes

Informationsfreiheitsgesetzes(IFG)Zugangzu dem „Buchmanuskriptdes ehema-

ligenVerfassungsschutzpräsidentenGerhard Schindler.“

Auf Ihren Antragergehendie folgendenEntscheidungen:

1. Der Antragwird abgelehnt.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.
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l.

Auf die auf Herausgabedes Buchmanuskriptsvon Herrn Gerhard Schindler, Präsi-

dent des Bundesnachrichtendienstes a. D., besteht kein Anspruch,da Versa-

gungsgründenach dem IFG, insbesondere gemäß $ 6 IFG,vorliegen.

Gemäß 8 6 IFG bestehtein Anspruchauf Informationszugangnicht, soweit der

Schutz geistigenEigentumsdem entgegensteht.

Herrn Schindlers Buchmanuskript,zu dem Sie Informationszugangbeantragtha-

ben, unterliegtdem Urheberrechtsschutz. Denn das Buchmanuskriptreicht als

schöpferische Leistung über ein alltäglichesroutinemäßigesSchaffen hinaus(vgl.
Schoch, IFG, 2. Aufl. 86 Rn. 41). Es ist ein privatesWerk von Herrn Schindler, der

— im Gegensatz zum Bundeskanzleramt — Inhaber der Urheberrechte ist (Erstver-

öffentlichungsrechtund Verwertungsrechtenach &12 und 88 15ff UrhG).Dem

Bundeskanzleramt lag das unveröffentlichte Buchmanuskriptlediglichzur dienst-

rechtlichen Prüfungvor; Veröffentlichungs-und/oder Verwertungsrechtewurden

dem Bundeskanzleramt nicht übertragen.Indem Herr Schindler gegenüberdem

Bundeskanzleramt mitgeteilt hat, dass er von der Fertigstellungseines Werkes

Abstand nehme, hat er auch und erst recht einer Veröffentlichungseines Manu-
'

skriptesdurch Dritte,mithin durch das Bundeskanzleramt,keine Einwilligungi. S.

v.86 Satz 2 IFG erteilt.

Daherliegt hier ein Versagungsgrundnach 8 6 IFG vor undIhr Antragauf Informa-

tionszugangist abzulehnen.

H,

Gemäß $ 10 Abs. 1 und Abs.3 IFG in Verbindungmit der Informationsgebühren-

verordnung(IFGGebV) vom 2. Januar 2006fallen keine Gebühren an:

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

███
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt, Willy-
Brandt-Str. 1, 10557 Berlin erheben. Ich weise Sie darauf hin, dass für die voll-

ständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs Kosten in Höhe von

30,00 Euro anfallen.


